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1. Amtliche Texte 

157 Zweite Verordnung 
zur Änderung der Vierten Verordnung zur Durchführung 

des Saarländischen Fischereigesetzes 
(Landesfischereiordnung) 

Vom 27. April 1989 

Auf Grund des § 39 Abs. 1 und 4 des .Saarländischen 
Fischereigesetzes (SaatlFischG) vom 23. Januar 1985 
(Amtsbl. S. 229), ge.ändert durch Gesetz vom 25. März 
1987 (Amtsbl. S. 297), verordnet der Minister für 
Umwelt: 

Artikel 1 

Die Vierte Verordnung zur Durchführung des Saarländi
schen Fischereigesetzes vom 7. April 1987 (Amtsbl. S. 298), 

geändert durch Verordnung vom 27. April 1988 (Amtsbl. 
S. 378), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 sind die nachfolgend aufgeführten Fischarten 
mit ihren Mindestmaßen ersatzlos zu streichen: 

„Seeforelle (Salmo trutta forma lacustris L.) 50 cm 
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis Mitchill) 25 cm 
Regenbogenforelle (Salmo gairdneri Rich.) 25 cm 
Seesaibling (Salvelinus alpinus salvelinus L.) 25 cm 
Döbel (Leuciscus cephalus L.) 20 cm 
Brachsen (Abramis bi:ama L.) 20 cm 
Güster (Blicca bjoerkna L.) 20 cm 
Barsch (Perca fluviatilis L.) 15 cm 
Plötze (Rutilus rutilus L.) 15 cm 
Rotfeder (Scanlinius erythrophthalmus L.) 15 cm 
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139 Verordnung 
über den geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) GLB 

3.05.001 "Im Sang" in der Gemeinde Nalbach 

Vom 16. Januar 1989 

Auf Grund des § 21 des 'Gesetzes über den Schutz der 
Natur und die Pflege der Landschaft (Saarländisches 
Naturschutzgesetz - SNG -) vom 31. Januar 1979 (Amts
bl. S. 147), geändert durch das Gesetz vom 8. April 1987 
(Amtsbl. S. 569), wird durch den Landrat in Saarlouis -
Untere Naturschutzbehörde - mit Zustimmung des Mini
sters für Umwelt - Oberste Naturschutzbehörde - folgen
des verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgegenstand 

Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet wird zum geschützten 
Landschaftsbestandteil erklärt. Es trägt die Bezeichnung 
„Im Sang". 

§ 2 

Schutzgegenstand 

(1) Der geschützte Landschaftsbestandteil liegt auf dem 
Gebiet der Gemeinde Nalbach, Gemarkung Nalbach, Flur 
03, und umfaßt Teile der Parzellen Nr. 115 bis 120, 
27I/121, 272/121, 122 bis 126, 158/127, 159/127, 128 bis 
13I, 2521132, 253/132, 133 bis 135 und 227/139. 

Er hat eine Größe von ca. 1 ha. 

Grenzbeschreibung: Im Westen von der Einmündung des 
Feldweges in die Straße 35 m entlang der östlichen Straßen
kante nach Süden, dann parallel zur nördlichen Gewann
grenze nach Osten bis zur Ostgrenze von Parzelle 115, 
entlang dieser nach Norden bis zur Gewanngrenze, dann 
entlang der Parzellengrenze 227/139, 9 m nach Osten und 
7 m nach Norden bis zum Feldweg, dann entlang der 
Südkante des Feldweges nach Westen und Süden bis zum 
Ausgangspunkt. 

(2) Das Schutzgebiet ist in dem anliegenden Kartenaus
schnitt M. 1:10 000 gekennzeichnet sowie in einer Kataster
karte M. 1: 1 000 rot umrandet. Die Katasterkarte, die 
Bestandteil dieser Verordnung ist, wird bei dem Landrat in 
Saarlouis - Untere Naturschutzbehörde -' archivmäßig 
verwahrt. Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei dem 
Minister für Umwelt - Oberste Naturschutzbehörde - in 
Saarbrücken. 

Die Katasterkarte kann bei den genannten Behörden wäh
rend der Dienststunden von jedermann eingesehen wer
den. 

(3) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen durch 
Aufstellen des amtlichen Schildes „Geschützter Land
schaftsbestandteil" gekennzeichnet. 

§ 3 

Schutzzweck 

Schutzzweck ist die Sicherung und Erhaltung eines Feucht
gebietes mit Großseggenried, Röhricht, Flutrasen und Wei-
dengebüschen. · 

Diese miteinander vernetzten Lebensgemeinschaften bieten 
auf Grund der vielfältigen Habitatstrukturen einer großen 
Anzahl von Pflanzen- und Tierarten einen geeigneten 
Lebensraum und leisten hierdurch einen wesentlichen Bei
trag zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Natur
haushaltes. 

§ 4 

Verbote 

(1) Im Bereich des geschützten Landschaftsbestandteiles 
sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung des Schutzgebietes oder 
seiner Bestandteile führen können. 

(2) Im Bereich des geschützten Landschaftsbestandteiles 
sind insbesondere verboten: 

1. bauliche Anlagen zu errichten, auch solche, die keiner 
Baugenehmigung bedürfen; 

2. Straßen, Wege oder sonstige Verkehrsanlagen anzule
gen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen dieser Art zu 
verändern; 

3. Aufforstungen oder Anpflanzungen vorzunehmen; 

4. Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Gra
bungen vorzunehmen, Schutt, Müll oder Bodenbe
standteile einzubringen oder die Bodengestalt auf 
andere Weise zu beschädigen oder zu verändern; 

5. zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Abfälle wegzu
werfen oder das Schutzgebiet auf andere Weise zu 
beeinträchtigen; 

6. das Abbrennen, Beschädigen oder Entfernen von 
Pflanzen, Pflanzenteilen und Pflanzenbeständen; 

7. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht 
auf den besonderen Schutz des Gebietes hinweisen; 

8. der Umbruch von Brach- und Grünlandflächen.; 

9. nicht jagdbaren, wildlebenden Tieren nachzustellen, 
sie zu fangen, zu töten oder ihre Brut- und Entwick
lungsformen, ihre Eier und Wohnstätten fortzuneh
men oder zu beschädigen; 

10. das Befahren außerhalb der Wege mit Fahrzeugen 
aller Art; 

11. diJs Einbringen von Tieren oder Pflanzen; 

12. das Ein- oder Ableiten von Oberflächen- oder Grund
wasser einschl. Drainage; 

13. die Verwendung von Düngemitteln, Herbiziden, 
Insektiziden, Fungiziden oder anderen chemischen 
Mitteln sowie das Einbringen von Klärschlamm; 

14. das Weiden und Tränken von Vieh; 

15. das Reiten; 

16 .. das Laufenlassen von Hunden. 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

§ 4 gilt nicht 

1. für Schutz- und Pflegemaßnahmen, die vori der Unte
ren Naturschutzbehörde angeordnet werden. 
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2. für die sonstige, bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung 
der Grundstücke sowie die rechtmäßig bestehenden 
Einrichtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang. 

§ 6 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegemaßnahmen werden durch Einzelanord
nungen festgelegt. 

§ 7 

Befreiung 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 34 
Abs. 2 SNG Befreiung erteilt werden. 

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 9 SNG 
handelt, wer innerhalb des Schutzgebietes vorsätzlich oder 
fahrlässig eine· in § 4 dieser Verordnung verbotene Hand-
lung vornimmt. · 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

Saarlouis, den 16. Januar 1989 

Der Landrat 
- Untere Naturschutzbehörde -

Dr. Winter 
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